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1. Das Steueränderungsgesetz 2015

Der Bundesrat stimmte am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 
2015 zu, das Vorschläge der Länder umsetzt, welche in 2014 nicht 
mehr realisiert werden konnten. Es enthält eine Vielzahl von kleinen 
Gesetzesänderungen. Die interessantesten sollen hier kurz aufgeli-
stet werden: 

Investitionsabzugsbetrag (Inkrafttreten am 1.1.2016): Investiti-
onsabzugsbeträge ermöglichen – unter weiteren Voraussetzungen 
– die Vorverlagerung von Abschreibungsvolumen in ein Wirtschafts-
jahr vor Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirt-
schaftsgutes. Aber auch bei bereits angeschafften oder hergestellten 
begünstigten Wirtschaftsgütern können in bestimmten Fällen Inves-
titionsabzugsbeträge und eine daraus resultierende gewinnmindern-
de Herabsetzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten noch 
in Anspruch genommen werden (siehe auch Beitrag „Investitions-
abzugsbetrag“ unter „Handlungsempfehlungen zum Jahreswechsel 
2015/2016“). 

Die Neuregelung sieht vor, dass Steuerpflichtige ohne weitere An-
gaben Abzugsbeträge für begünstigte künftige Investitionen im 
beweglichen Anlagevermögen bis zu einem Höchstbetrag von un-
verändert 200.000 € im Jahr gewinnmindernd abziehen können. Die 
bisherige Dokumentationspflicht wird durch eine Verpflichtung zur 
elektronischen Übermittlung der notwendigen Angaben ersetzt.

Bei nicht durchgeführten begünstigten Investitionen nach Ablauf 
der dreijährigen Investitionsfrist sind die Abzugsbeträge rückgän-
gig zu machen und zu verzinsen. Klarstellend wird gesetzlich gere-
gelt, dass auch eine freiwillige vorzeitige Rückgängigmachung von 
Abzugsbeträgen zulässig ist, z. B. bei nicht mehr zu erwartenden 

Investitionen zur Vermeidung höherer Zinsen durch eine spätere Än-
derung der Steuerfestsetzung. 

Unterhaltsleistungen (Inkrafttreten am 1.1.2016): Unterhalts-
zahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten können bis zu einem Betrag von zzt. 13.805 € zzgl. der 
im jeweiligen Veranlagungszeitraum für die Absicherung der un-
terhaltenen Person aufgewendeten Beträge (= Basiskranken- und 
Pflegepflichtversicherung) als Sonderausgaben abgezogen werden. 
Die Unterhalt empfangende Person hat die Zahlungen als Sonstige 
Einkünfte zu versteuern (Korrespondenzprinzip). 

Das Prüfungsamt des Bundes stellte in diesem Zusammenhang 
mehrfach Defizite in der Verfahrensdurchführung fest. Danach ist 
zwar der Sonderausgabenabzug bei der zahlenden Person sicherge-
stellt, nicht jedoch die Versteuerung bei der empfangenden Person. 
Zur Verfahrenssicherung wird für den Zahlenden die Pflicht einge-
führt, die Identifikationsnummer der den Unterhalt empfangenden 
Person anzugeben. Die unterhaltene Person wird ihrerseits verpflich-
tet, ihre Identifikationsnummer der den Unterhalt leistenden Person 
mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Un-
terhaltsleistende berechtigt, die Identifikationsnummer bei der für 
den Unterhaltsleistenden zuständigen Finanzbehörde zu erfragen. 

Umsatzsteuer bei unrichtigem Steuerausweis (Inkrafttreten – 
nach Verkündung): Im Falle eines unrichtigen Steuerausweises in 
einer Rechnung entsteht die Steuer nach derzeitiger Gesetzeslage 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Steuer ent-
steht, spätestens jedoch im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung. 
Nunmehr wird gesetzlich klargestellt, dass die aufgrund unrichtigen 
Steuerausweises geschuldete Steuer im Zeitpunkt der Ausgabe der 
Rechnung entsteht.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Inkrafttreten – 
nach Verkündung): Bei bestimmten Bauleistungen im Zusammen-
hang mit Grundstücken ist der Leistungsempfänger bisher schon 
Steuerschuldner. Als Bauleistungen gelten nach den Neuregelungen 
u. a. Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf 
Dauer in einem Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind und die 
nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk 
zu zerstören oder zu verändern. Damit werden vor allem Lieferungen 
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von und Leistungen an Betriebsvorrichtungen erfasst. Entsprechend 
gelten Betriebsvorrichtungen unionsrechtlich demnach nur dann 
nicht als Grundstück, wenn sie nicht auf Dauer installiert sind oder 
bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu 
zerstören oder zu verändern.

Grunderwerbsteuerliche Ersatzbemessungsgrundlage: Die Grund-
erwerbsteuer bemisst sich grundsätzlich nach dem Wert der Ge-
genleistung. Bei fehlender Gegenleistung, Umwandlungsvorgängen, 
Anteilsübertragung oder -vereinigung wird eine sog. Ersatzbemes-
sungsgrundlage herangezogen, die das Bundesverfassungsgericht 
für mit der Verfassung unvereinbar erklärte, weil die Regelung – we-
gen häufiger Unterschreitung des gemeinen Wertes – zu einer er-
heblichen und sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung 
gegenüber der Regelbemessungsgrundlage führt.

Mit der Neuregelung des Grunderwerbsteuergesetzes erfolgt die An-
näherung der als Ersatzbemessungsgrundlage ermittelten Werte an 
den gemeinen Wert und damit an die Regelbemessungsgrundlage, 
indem die erbschaftsteuerlichen Bewertungsregelungen für Grund-
besitz herangezogen werden. Die Regelung gilt grundsätzlich auf 
alle nach dem 31.12.2008 verwirklichten Erwerbsvorgänge. 

2. Höhere Anforderung an Registrierkassen  
ab 2017

Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzmini-
sterium (BMF) zur Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waa-
gen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzäh-
lern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung.

Danach müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließ-
lich der mit einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unver-
änderbar und vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung 
ist ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in 
ausgedruckter Form.

Nach der im BMF-Schreiben vertretenen Auffassung müssen auch 
die Registrierkassen sowie die mit ihrer Hilfe erstellten digitalen 
Unterlagen seit dem 1.1.2002 neben den „Grundsätzen ordnungs-
mäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)“ auch den 
„Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unter-
lagen (GDPdU)“ entsprechen. Danach müssen die digitalen Unterla-
gen und die Strukturinformationen in einem auswertbaren Daten-
format vorliegen. 

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten Daten 
– bei der Registrierkasse insbesondere Journal-, Auswertungs-, 
Programmier- und Stammdatenänderungsdaten – innerhalb des 
Geräts nicht oder nicht dauerhaft möglich, müssen diese Daten 
unveränderbar und maschinell auswertbar auf einem externen 
Datenträger gespeichert werden. Ein Archivsystem muss die glei-
chen Auswertungen wie jene im laufenden System ermöglichen. 

Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die mit Hilfe eines 
Taxameters oder Wegstreckenzählers erstellten digitalen Unterlagen, 
soweit diese Grundlage für Eintragungen auf einem Schichtzettel 
sind. Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal entsprechend.

Bitte beachten Sie! Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, 
müssen nun überprüfen, ob das von ihnen eingesetzte Gerät den 
erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig 
der Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Registrier-
gerät längstens bis zum 31.12.2016 weiterhin im Betrieb genutzt 
wird. Hier sollte also dringend der Austausch veralteter Kassen in 
Angriff genommen werden. Entsprechen die Kassen nicht mehr den 
Anforderungen der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen.

3. Beschäftigung von Asylsuchenden, aner
kannten Flüchtlingen und Geduldeten

Bei der Beschäftigung von geflüchteten Menschen im Privathaushalt 
oder im Unternehmen sind bestimmte Spielregeln einzuhalten. Hier 
gilt es je nach Stand des Asylverfahrens zwischen folgenden Perso-
nenkreisen zu unterscheiden:

• Asylsuchende mit noch nicht abgeschlossenen Verfahren (Auf-
enthaltsgestattung liegt vor)

• Geduldete Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, wel-
che  aus Gründen von Krankheit o. Ä. nicht abgeschoben werden 
können

• Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis

Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis aus völker-
rechtlichen, humanitären oder politischen Gründen dürfen jede Be-
schäftigung annehmen – hier müssen Betriebe keine Besonderheiten 
beachten.

Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung und geduldete Personen 
können nicht ohne Weiteres einen Job ausüben.  Für beide Gruppen 
kann die Ausländerbehörde nach Ablauf der Wartezeit von 3 Mona-
ten eine Arbeitserlaubnis erteilen. Hier muss die Erlaubnis für eine 
konkrete Beschäftigung bei der Ausländerbehörde beantragt wer-
den. In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit wird eine 
Zustimmung oder Ablehnung erteilt. Ausnahmeregelungen gelten 
für bestimmte Personen in sog. „Engpassberufen“.

Minijob: Haben Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis, können sie auch 
einen Minijob ausüben. Hierzu teilt die Minijobzentrale mit, dass 
Arbeitgeber für diese Personen keinen Pauschalbeitrag zur Kranken-
versicherung zahlen müssen, da Flüchtlinge in Deutschland nicht 
gesetzlich krankenversichert sind. Ansonsten haben Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die gleichen Rechte und Pflichten wie bei jedem an-
deren Arbeitsverhältnis.

Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt 
vor, wenn die Beschäftigung von vornherein auf nicht mehr als 
3 Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt 
ist. Ausgenommen hiervon sind Personen, die „berufsmäßig beschäf-
tigt“ sind und mehr als 450 € im Monat verdienen. Berufsmäßig 
wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für den Arbeit-
nehmer nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. 
Dies trifft nach einer Mitteilung der Minijobzentrale auf geflüchtete 
Menschen zu. Verdienen sie also mehr als 450 € im Monat, sind sie 
immer berufsmäßig beschäftigt, sodass eine kurzfristige Beschäfti-
gung ausgeschlossen ist.

4. Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der 
Hilfe für Flüchtlinge

Zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen En-
gagements bei der Hilfe für Flüchtlinge hat das Bundesfinanzmi-
nisterium im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder u. a. folgende steuerliche Maßnahmen (gültig vom 1.8.2015 
bis 31.12.2016) getroffen:

• Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Unterstützung 
von Flüchtlingen gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis. 
Als Spendennachweis genügt zum Beispiel auch ein Barein-
zahlungsbeleg, der Kontoauszug eines Kreditinstituts oder der 
PC-Ausdruck bei Onlinebanking. Eine Betragsbegrenzung gibt es 
nicht.

• Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen unabhängig von 
ihren eigentlichen Satzungszwecken Spenden für Flüchtlinge 
sammeln. Auf die Sonderaktion ist hinzuweisen. Damit können 
auch Vereine unbürokratisch helfen.



• Nachweiserleichterungen für gemeinnützige Organisationen bei 
Unterstützung von Flüchtlingen: So kann bei Flüchtlingen ins-
besondere auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzichtet 
werden.

• Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen ihre bisher unver-
brauchten Mittel zur Unterstützung von Flüchtlingen verwen-
den. Sichergestellt werden muss aber, dass diese Mittel vom 
Spender nicht mit einer anderen Verwendungsbestimmung ver-
sehen sind.

Besondere Regelungen sind auch für Zuwendungen aus dem Be-
triebsvermögen, Arbeitslohnspenden, bei Aufsichtsratsvergütungen 
und der Schenkungsteuer getroffen. 

5. Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Be
lastungen  Änderung der Rechtsprechung

Nach den Regelungen durch das Amtshilferichtlinienumsetzungs-
gesetz sind Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits 
(Prozesskosten) seit 2013 vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, 
es handelt sich um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige 
Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebens-
notwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr be-
friedigen zu können.

In seiner Entscheidung vom 12.5.2011 nahm der Bundesfinanzhof 
(BFH) die Unausweichlichkeit von Zivilprozesskosten unter der Vo-
raussetzung an, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint und 
qualifizierte diese als außergewöhnliche Belastung. Zur Begründung 
führte er im Wesentlichen aus, dass streitige Ansprüche wegen des 
staatlichen Gewaltmonopols regelmäßig nur gerichtlich durchzu-
setzen oder abzuwehren sind. Damit entstünden Zivilprozesskosten 
unabhängig vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen 
zwangsläufig. 

Mit seiner Entscheidung vom 18.6.2015 ändert der BFH seine Recht-
sprechung. Kosten eines Zivilprozesses stellen demnach im Allge-
meinen keine außergewöhnlichen Belastungen dar. Etwas anderes 
gilt ausnahmsweise, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuer-
pflichtigen existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich 
menschlichen Lebens berührt. 

Anmerkung:  Damit entspricht der BFH dem ab 2013 geltenden ge-
setzlichen Abzugsverbot. Zu einer Definition des Begriffs der Exis-
tenzgefährdung konnte sich der BFH nicht durchringen. Damit bleibt 
die gesetzliche Regelung unpräzisiert.

6. Schlechtere ertragsteuerliche Einstufung  
von Blockheizkraftwerken

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder teilen mit 
Schreiben vom 17.7.2015 mit, dass sie nunmehr Blockheizkraftwer-
ke (BHKW) entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung wie ein 
wesentliches Bestandteil des Gebäudes statt wie zuvor als selbst-
ständiges bewegliches Wirtschaftsgut behandeln werden. Dies hat 
zur Folge, dass sie zwar weiterhin der linearen Abschreibung un-
terliegen, allerdings gilt die für Gebäude betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von 50 Jahren. 

Die durchschnittliche Lebensdauer eines BHKWs ist i. d. R. deutlich 
niedriger. Muss das BHKW ausgetauscht werden, ist der anfallende 
Erhaltungsaufwand sofort in voller Höhe steuerlich absetzbar.

Die alte Verwaltungsauffassung stufte die BHKW als selbstständi-
ge, vom Gebäude losgelöste bewegliche Wirtschaftsgüter ein und 

erlaubte für Abschreibungszwecke eine betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von 10 Jahren zugrunde zu legen. 

Diese Einstufung hat auch Auswirkungen auf die Inanspruchnahme 
des Investitionsabzugsbetrags und der Investitionszulage. Mangels 
Klassifizierung als abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des An-
lagevermögens sind diese nicht mehr möglich.

Anmerkung: Für alle vor dem 31.12.2015 angeschafften, herge-
stellten oder verbindlich bestellten BHKW wird Vertrauensschutz 
gewährt. Für solche Anlagen besteht ein Wahlrecht zwischen neuer 
und alter Verwaltungsauffassung. Das Wahlrecht ist spätestens für 
den Veranlagungszeitraum 2015 auszuüben.

7. Handlungsempfehlungen und Gestaltungs
hinweise zum Jahresende 2015

WEIHNACHTSFEIER/BETRIEBSVERANSTALTUNG: Zuwendungen 
eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung waren bis 
zum 31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je 
Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu 
qualifizieren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde 
die bisherige Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umge-
wandelt. 

Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendungen 
bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch wenn der Betrag pro 
Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der über-
schrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig. 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weih-
nachtsfeier ein. Die Kosten für die Feier betragen 1.500 €.

 » Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: Nachdem 
die Freigrenze pro Mitarbeiter überschritten wurde, unterlag der 
gesamte Betrag in Höhe von 150 € (1.500 : 10) grundsätzlich der 
Steuer- und Sozialversicherungspflicht. 

 » Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch wenn 
in diesem Fall der Freibetrag pro Mitarbeiter überschritten wur-
de, sind grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwendungen 
in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. 

 » Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitge-
ber mit 25 % pauschal besteuert. 

Alle Aufwendungen, auch die Kosten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung (z. B. Fremdkosten für Saalmiete und „Event-
manager“), werden – entgegen eines anders lautenden Urteils des 
Bundesfinanzhofs – in die Berechnung einbezogen. 
Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des 
Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeitnehmer als geldwerter 
Vorteil zuzurechnen. 

Bitte beachten Sie! Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt 
nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung 
wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen 
jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen Veran-
staltung kommt es nicht an. Das bedeutet, dass auch mehrtägige 
Betriebsveranstaltungen begünstigt sein können.

SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEH-
MEN: Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Sonder-
abschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschaftsgüter 
wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Voraus-
setzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den 



Basiszinssatz: Seit 1.1.2015 = -0,83, 1.7.2014 - 31.12.2014 = -0,73, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %,
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2015: September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; Juni 107,0; Mai = 107,1; April = 107,0;  
(2010 = 100) März = 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5
  Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zu-
sätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % 
in Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann entschei-
den, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 
beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebs-
vermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. 
der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG: Steuerpflichtige können für neue 
oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren 
Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 
90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. 
Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der In-
anspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht 
übersteigen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2016 eine 
Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hierfür kann er 
bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % 
(= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich 
in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt. 

Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für die wei-
teren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € im 
Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche steuerliche Hin-
zurechnung auszugleichen. Schafft er im Jahr 2016 die Maschine 
an, kann er zusätzlich eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % 
(= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Unterbleibt die geplante Investition, ist die Berücksichtigung des In-
vestitionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu ma-
chen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden bestandskräftige 
Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen.

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die 
Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass 
der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in 
einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu 
mindestens 90 % im Jahr des Erwerbes und im Folgejahr). 

Des Weiteren muss der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut in den 
beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner Funktion nach 

benennen (die Benennung der Funktion entfällt für Wirtschaftsjahre 
ab 2016) und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten angeben. Dann kann der Investitionsabzugsbe-
trag auch für einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen wer-
den. Der Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestellte 
GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige betrieb-
liche Nutzung. 

GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: Steuerpflichtige bedanken 
sich i. d. R. für die gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren 
Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendun-
gen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind 
– also z. B. Kunden, Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebs-
ausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro 
Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. 
Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirt-
schaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 
35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vol-
lem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus da-
von aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt 
auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. Der Zuwendende darf 
aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit 
einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kir-
chensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebs-
ausgabe dar! Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu 
unterrichten. 

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und 
Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 
60 € (bis 31.12.2014 = 40 €) müssen nicht pauschal besteuert wer-
den. Übersteigt der Wert jedoch 35 €, ist das Geschenk nicht als 
Betriebsausgabe absetzbar!

GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern neben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä. bis zu 
60 €) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er 
eine besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitar-
beiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. 
pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag 
und Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings 
sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwen-
dungen (für Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.


